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Noch immer treten durch die Nichtbeachtung gesetzlicher 
Bestimmungen, Verletzungen von Sicherheitiund Ordnung, 
Nichteinhaltung bzw. mangelnde Erfüllung staatlicher Plan
vorgaben, Erscheinungen der allgemeinen Kriminalität, Nach
lässigkeit gegenüber Mängeln und Schlamperei sowie durch 
die Herausbildung anderer schädlicher Gewohnheiten vermeid
barem bedeutsame Störungen, Schäden und Verluste für unsere 
Gesellschaft auf.

Beispiele veranlassen mich an dieser Stelle darauf hinzu
weisen, daß Meldungen an die zuständige Linie über aufge
tretene Mängel und Schäden im Zusammenhang mit den genann
ten Problemen teilweise nicht erfolgen bzw. diese Erschei
nungen bemäntelt werden. Wenn das auch im Bestreben erfolgt 
selbst damit fertig zu werden, so wird aber dadurch die 
Aufdeckung und Beseitigung der Ursachen erschwert und das 
Ableiten von Schlußfolgerungen für die noch wirksamere vor
beugende Arbeit behindert.

Es steht die Aufgabe, solche Informationen zu erarbeiten, 
die uns in die Lage versetzen, im operativen Zusammenwirken 
mit den Dienstzweigen der DVP und den anderen Organen des 
MdI, mit anderen staatlichen und wirtschaftsleitenden Orga
nen und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisatio
nen und Kräften die Peindtätigkeit begünstigenden Bedingun
gen zu erkennen und zu beseitigen sowie die Stabilität der 
Volkswirtschaft fördernde Maßnahmen einzuleiten.


